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Nach einer langen Abwesenheit ist es 
gar nicht so einfach, wieder Tritt im 
Job zu fassen. Auch für Kolleginnen 
und Kollegen, die inzwischen die 
Aufgaben des fehlenden Teammit-
glieds übernommen hatten, ist die 
Situation nicht immer einfach. Allein 
schon deshalb lohnt es sich, das 
Teammitglied bewusst willkommen 
zu heißen und sich gegenseitig auf 
den neuesten Stand zu bringen. 
Natürlich muss die zurückkehrende 
Person dabei nicht erklären, warum 
sie krankgeschrieben war. Manchmal 
gibt es allerdings Einschränkungen 
bezüglich der Arbeitsbelastung, auf 
die noch Rücksicht genommen wer-
den muss. Auch das gilt es dann zu 
organisieren – eine Aufgabe der Füh-
rungskraft.

Als Teammitglied können Sicher-
heitsbeauftragte eine solche Situation 

im Blick haben und von sich aus das 
Gespräch suchen, wenn ein Kollege 
oder eine Kollegin nach längerer Ab-
wesenheit wieder einsteigt – eigent-
lich eine normale Sache innerhalb 
eines funktionierenden Teams. Wer 
nach längerer Abwesenheit zurück-
kehrt, sollte optimal wieder in den 
Job starten. Hier heißt es also im kol-
legialen Sinne: Dranbleiben!

Hat die Abwesenheit länger als sechs 
Wochen gedauert – am Stück oder 
insgesamt während der letzten zwölf 
Monate –, ist das Angebot eines BEM 
vonseiten des Unternehmens Pflicht. 
Nimmt die BEM-berechtigte Person 
das Angebot an, folgt ein BEM-Erstge-
spräch. Das ist der erste Schritt in ei-
nem Prozess, der dafür sorgen soll, 
weitere Ausfallzeiten zu vermeiden. 
Die Idee dahinter ist, dass berufliche 
Belastungen, die zur Abwesenheit 

beigetragen haben, rechtzeitig er-
kannt werden. Möglicherweise lassen 
sich Maßnahmen finden, damit es 
nicht zu erneuten Fehlzeiten kommt.  

Verantwortlich dafür, das BEM anzu-
bieten, ist also der Betrieb. Dazu 
muss die Dauer der Arbeitsunfähig-
keit festgestellt werden. Der nächste 
Schritt vonseiten des Betriebs: die 
BEM-berechtigte Person vor der 
Rückkehr an den Arbeitsplatz kon-
taktieren und ein persönliches oder 
digitales Gespräch anbieten, um das 
weitere Vorgehen zu besprechen. 

Wichtig dabei: Der Betrieb steht laut 
Sozialgesetzbuch (SGB) IX in der 
Pflicht, das Angebot zu unterbreiten, 
aber der Mitarbeiter oder die Mitar-
beiterin muss es nicht annehmen. 
Dies gilt für den gesamten Prozess 
des BEM. 

Dranbleiben
Wer häufiger oder sehr lange am Stück krankgeschrieben ist, kann 
die Verbindung zum Team und zu den Vorgesetzten verlieren. Ge-
spräche zum Beginn der Rückkehr helfen dabei, wieder im Job Fuß 
zu fassen. Unter Teamkolleginnen und -kollegen ist das selbstver-
ständlich. Bei besonders langer oder wiederkehrender Abwesenheit 
jedoch ist ein Gesprächsangebot von Arbeitgeberseite sogar Pflicht 
als Teil des „Betrieblichen Eingliederungsmanagements“, kurz: BEM. 
Sicherheitsbeauftragte können Kolleginnen und Kollegen beim 
Wiedereinstieg unterstützen.

Sich stark machen für das Betrieb­
liche Eingliederungsmanagement 
des eigenen Betriebs geht mit Unter­
stützung von Medien der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV). Das Plakat- und Postkarten­
motiv ist hier zu finden: 

 �publikationen.dguv.de/widgets/
pdf/download/article/5020

Die Schritte des Betrieblichen Wiedereingliederungsmanagements
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https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/5020
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/5020


Wir helfen Ihnen, Ihre Arbeitsfähigkeit wieder­
herzustellen und unterstützen Sie bei der Rück­
kehr an den Arbeitsplatz. 

Das Angebot richtet sich an alle Beschäftigten, 
die in den letzten zwölf Monaten  insgesamt 
länger als sechs  Wochen arbeitsunfähig waren.
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) – so läuft es ab:
1. Um Ihre Rückkehr möglichst gut mit Ihnen planen zu können,  
 nehmen wir frühzeitig Kontakt mit Ihnen auf.
2. Wir informieren und beraten Sie gerne.
3.  Sie entscheiden, ob Sie das BEM­Angebot annehmen möchten.  

Falls ja, besprechen wir gemeinsam die Situation und die nächsten Schritte. 
Dazu können Sie auch eine Person Ihres Vertrauens hinzuziehen.

4. Sofern erforderlich, planen wir zusammen Maßnahmen und setzen diese um.
5. Sind Sie gut zurück am Arbeitsplatz, endet das BEM.

Wichtig: BEM ist vertraulich und Ihre Teilnahme daran freiwillig.
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Betriebliche  Wiedereingliederung 

     WILLKOMMEN 
ZURÜCK!

Sprechen Sie mich gerne an!
Ihre Ansprechperson im Betrieb für das  
Betriebliche Eingliederungsmanagement:

Weiterführende   
Informationen:  
www.dguv.de/bem

Sie und Ihre Gesundheit liegen uns am Herzen.

Hier  
eigenes  
Logo  
laden!



Ebenfalls wichtig: Wer sich für ein 
BEM entscheidet, hat Einfluss darauf, 
wer an den Gesprächen teilnimmt, 
beispielsweise eine Person des eige-
nen Vertrauens. Im Erstgespräch 
geht es erst einmal darum, über das 
BEM-Verfahren zu informieren. Die 
berechtigte Person kann sich darauf-
hin für oder gegen eine Teilnahme 
entscheiden. 

Falls weitere BEM-Gespräche geführt 
werden, geht es um den Wiederein-
stieg. Es handelt sich um einen ge-
meinschaftlichen und ergebnisoffe-
nen Prozess. Die Beteiligten bespre-
chen Maßnahmen, die unterstützen 
können, beispielsweise flexible oder 
reduzierte Arbeitszeiten, ergonomi-
sche Hilfen für bestimmte Tätigkeiten 
oder veränderte Aufgabengebiete.  
Ziel ist es, den Wiedereinstieg als 
Prozess so zu gestalten, dass die BEM-
berechtigte Person bestmöglich in 

ihre Tätigkeit sowie ins Team zurück-
findet.

Interessanter Fakt: Nicht einmal die 
Hälfte der BEM-berechtigten Be-
schäftigten in Deutschland erhielt ein 
entsprechendes Angebot. Von den 
Beschäftigten, die ein BEM-Angebot 
erhielten, haben es mehr als zwei 
Drittel angenommen. Dies ergab eine 
repräsentative Erwerbstätigenbefra-
gung des Bundesinstituts für Berufs-
bildung (BIBB) und der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA) aus dem Jahr 2018. 
Seither hat sich die Quote der Ange-
bote eines BEM hoffentlich erhöht.

Weitere Informationen

Die Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung (DGUV) bietet ei-
ne Orientierungshilfe und Informati-
onen für die praktische Umsetzung 

Betriebliches Eingliederungsmanagement – BEM
Orientierungshilfe für die praktische  Umsetzung
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des Betrieblichen Wiedereingliede
rungsmanagements an unter:

 �publikationen.dguv.de/widgets/
pdf/download/article/3818

 www.dguv.de/bem

Das Angebot eines Betrieblichen 
Eingliederungsmanagements er-
folgt, wenn Beschäftigte innerhalb 
von zwölf Monaten länger als sechs 
Wochen ununterbrochen oder wie-
derholt arbeitsunfähig sind. 

Das BEM kann betriebsseitig bereits 
vor Ablauf der Sechs-Wochen-Frist 
angeboten werden. Ein BEM umfasst 
alle Maßnahmen, die dazu dienen, 
Beschäftigte wieder an ihren bzw. ei-
nen Arbeitsplatz zu bringen.

Im BEM-Verfahren wird ermittelt, 
mit welchen Hilfen und Leistungen 
die Arbeitsunfähigkeit überwunden, 

einer erneuten Arbeitsunfähigkeit 
vorgebeugt bzw. der Arbeitsplatz er-
halten werden kann. Für Beschäftigte 
ist das BEM freiwillig – eine Pflicht 
zur Teilnahme gibt es nicht. 

Beteiligte:

•	 Arbeitgebende bzw. Vertreterin/
Vertreter

•	 BEM-berechtigte Person

Optional:

•	 Vertrauensperson (aus beruflichem 
oder privatem Kontext)

•	 Betriebsärztin/Betriebsarzt

•	 Fachkraft für Arbeitssicherheit 
•	 betriebliche Interessenvertre-

tung
•	 ggf. Schwerbehindertenvertre-

tung
•	 …

Ziele:

•	 aktuelle Arbeitsunfähigkeit 
überwinden

•	 erneuter Arbeitsunfähigkeit vor-
beugen

•	 den Arbeitsplatz erhalten

Was ist ein BEM?

https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3818
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3818
https://www.dguv.de/de/praevention/themen-a-z/bem/index.jsp


Die Kiosk-App der UK NRW
Mit unserer App können Sie den 
SiBe-Report und andere Zeit-
schriften der Unfallkasse NRW 
nun auch auf allen Ihren mobi-
len Geräten kostenlos online 
lesen. Suchbegriff in allen App-
Stores: „Kiosk UK NRW“

Mehr Infos:

www.unfallkasse-nrw.de 
Webcode: S0181

Virtueller Rundgang

Die Unfallkasse NRW hat ihr neues 
Infoportal „Die Sichere Verwaltung“ 
freigeschaltet. 

Bei einem virtuellen Rundgang stellt 
es Sicherheitsaspekte der Verwal-
tungsbereiche anschaulich und 
fundiert vor – eine abwechslungs
reiche Art, sich in Sachen Arbeits
sicherheit und Gesundheitsschutz 
aufzuschlauen.

Das Portal bietet umfassende Infor-
mationen zu Gewaltprävention, bau-
lichen Anforderungen sowie zur Si-
cherheit und Organisation. Unter-
schiedliche Verwaltungsbereiche wie 
Behördenleitung und Büroräume, 
Eingang und Wartezonen, Bürger
büros sowie Kassen und Zahlstellen 
werden behandelt. Auch übergeord-
nete Themen wie Führungsverhalten 
sind dort zu finden.

Die grafische Navigation ermöglicht 
es, die virtuelle Verwaltung interaktiv 
zu erkunden und gezielt auf Themen-
bereiche zuzugreifen. Dabei werden 
innovative Sicherheitslösungen und 
wichtiges Basiswissen vermittelt.  

Das neue Portal eröffnet einen intui-
tiven Zugang zu wichtigen Sicher-
heitsinformationen – praxisnah und 
benutzerfreundlich. 

Weitere Informationen:

https://sichere-verwaltung.de

https://epaper.unfallkasse-nrw.de/de/profiles/e50e5f883e0a/editions
https://epaper.unfallkasse-nrw.de/de/profiles/e50e5f883e0a/editions
https://epaper.unfallkasse-nrw.de/de/profiles/e50e5f883e0a/editions
https://epaper.unfallkasse-nrw.de/de/profiles/e50e5f883e0a/editions
https://sichere-verwaltung.de/


Husten, Schnupfen, Heiserkeit? 
Aktuell stehen die Erkältungskrank-
heiten im Vordergrund. Kälte und 
trockene Luft setzen aber auch der 
Haut zu. Vor allem, wenn sie im 
Beruf besonders gefordert ist.  

Das Gesicht und die Hände mit Haut-
pflegemitteln einzucremen, ist im 
Winter ein sinnvoller Schutz. Denn 
durch kalte Luft ist die Haut weniger 
durchblutet und trockener. Die Folge: 
Sie kann sich weniger gut erholen, 
ihre Schutzbarriere ist geschwächt. 
Hautpflegemittel – idealerweise mit 

Hautschutz nach Plan

Urea oder Glycerin – stärken die Haut-
barriere und begrenzen den Feuchtig-
keitsverlust. 

So weit die allgemeingültigen Tipps. 
Was aber ist mit zusätzlichen Belas-
tungen an den Arbeitsplätzen? Hier 
sind einige der häufigsten bzw. deren 
Auswirkungen: 

•	 Hautverletzungen und Verschmut-
zung durch das Arbeiten mit Werk-
zeugen, Maschinen oder Materialien 

•	 Kontakt mit Chemikalien, Lösungs-
mitteln, Reinigungsmitteln oder 
Schmierstoffen

•	 allergische Reaktionen durch Stoffe 
wie Nickel, Kobalt, Chromate, 
Epoxidharze oder bestimmte Kon
servierungsmittel 

•	 Stress für die natürliche Hautbarri-
ere durch häufiges Waschen der 
Hände insbesondere mit heißem 
Wasser, aggressiven Reinigungs-
mitteln oder durch häufige Desin-
fektion

•	 Belastung durch extreme Tempera-
turen im Freien (Kälte)

•	 Auslaugen der Haut durch häufigen 
Kontakt mit Wasser und wasser
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Sicherheitsbeauftragte können dazu beitragen, 
den Hautschutz im Betriebsalltag zu verankern, 
indem sie ihn selbst konsequent umsetzen. 
Hand- und Hautschutzpläne auf Basis der Be-
triebsanweisungen – am besten ergänzt mit vor 
Ort erstellten Fotos – können für die Umsetzung 
der Maßnahmen hilfreich sein. 

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
(DGUV) stellt Vorlagen für Hand- und Haut-
schutzpläne bereit. Es gibt drei verschiedene 
Varianten: 

 �Hand- und Hautschutzplan, 
Variante 1  
(nur Hautschutz-, Hautreini-
gungs- und Hautpflegemittel)

 �Hand- und Hautschutzplan, 
Variante 2  
(wie Variante 1  
+ Schutzhandschuhe)

 �Hand- und Hautschutzplan, 
Variante 3  
(wie Variante 2  
+ Desinfektionsmittel)

SiBe-Tipp

gemischten Irritantien wie Kühl-
schmierstoffe oder Reinigungs
lösungen

•	 Kontakt mit Mikroorganismen oder 
Krankheitserregern, beispielsweise 
im Gesundheitswesen

•	 Aufweichen der Haut durch länger-
dauerndes Tragen von Handschuhen

Bei solchen Belastungen ist das Tra-
gen von Schutzhandschuhen und/
oder das Auftragen von Hautschutz- 
oder Hautpflegemitteln angezeigt. 
Welche Schutzmaßnahmen notwen-
dig sind, hängt von den Gefährdun-

gen ab. Mittels Gefährdungsbeurtei-
lung ermittelt der Arbeitgeber oder 
die Arbeitgeberin die Schutzmaß
nahmen, häufig mit sicherheitstech-
nischer und betriebsärztlicher Bera-
tung. Sobald die Schutzmaßnahmen 
feststehen, können sie in eine Be-
triebsanweisung übertragen werden.

Woher aber sollen Beschäftigte wis-
sen, welche Schutzmaßnahmen ange-
zeigt sind? Es liegt in der Verantwor-
tung der Arbeitgebenden, ihre Be-
schäftigten darin zu unterweisen. 
Dabei können Hand- und Hautschutz-
pläne eine sinnvolle Hilfe sein. Darin 

ist verständlich dargestellt, welche 
Schutzmaßnahmen bei welcher Tätig-
keit zu treffen sind, häufig auch mit 
Fotos. Ergänzend zur Unterweisung 
ist es sinnvoll, die Hand- und Haut-
schutzpläne dauerhaft auszuhängen – 
am besten dort, wo die Schutzmaß-
nahmen zu treffen sind, wie am 
Handwaschbecken einer Werkstatt 
oder auf einer Krankenstation.

Ein Hand- und Hautschutzplan, der 
in der Nähe ihrer Arbeitsplätze hängt, 
erinnert Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter daran, was für Schutz und 
Pflege der Haut zu tun ist.

https://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/sachgebiet/sg_hautschutz/plan/hp_v1.pdf
https://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/sachgebiet/sg_hautschutz/plan/hp_v1.pdf
https://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/sachgebiet/sg_hautschutz/plan/hp_v2.pdf
https://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/sachgebiet/sg_hautschutz/plan/hp_v2.pdf
https://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/sachgebiet/sg_hautschutz/plan/hp_v3.pdf
https://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/sachgebiet/sg_hautschutz/plan/hp_v3.pdf
https://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/sachgebiet/sg_hautschutz/plan/hp_v3.pdf
https://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/sachgebiet/sg_hautschutz/plan/hp_v3.pdf


Wichtiges Wissen zum Schluss

Sichtbar und sicher

Normale Alltagskleidung: 
bis zu 40 m

Alltagskleidung mit 
Reflektoren: bis zu 150 m

Quelle: DGUV

Menschen in dunkler Kleidung wer-
den manchmal erst in einem Abstand 
von 25 Metern wahrgenommen. Wer 
im Dunkeln oder in der Dämmerung 
unterwegs ist, sollte sich deshalb hell 
kleiden. Das erhöht die Sichtbarkeit 
auf einen Abstand von 40 Metern. 
Noch effektiver ist es, wenn reflektie-
rendes Material in die Kleidung ein-
gearbeitet ist oder Warnwesten und 
Ähnliches aus solchem Material über 
der Bekleidung getragen werden. Mit 
reflektierender Kleidung steigt die 
Entfernung, ab der Menschen sich 
gut erkennen lassen, auf bis zu 150 
Meter – für den Bremsweg können 
das sehr entscheidende Meter sein!

Die Tipps für Bekleidung gelten 
ebenso für Fahrrad- oder Roller
fahrende. Reflektierendes Material 
am Rucksack oder den Satteltaschen 
trägt sehr zur Erkennbarkeit im 
Straßenverkehr bei. Außerdem ge
hören zu einem verkehrssicheren 
Fahrrad vorn und hinten Reflektoren 
sowie Rückstrahler an den Pedalen. 

TIPP   Schnell sichtbar: Es gibt 
Mützen und Schuhe mit reflektieren-
den Flächen, auch Leucht- oder 
Reflektorbänder sorgen ganz einfach 
für mehr Sichtbarkeit. 

 lmy.de/UZbgT
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Zurzeit sind viele Menschen im 
Dunkeln auf dem Weg zur Arbeit 
und wieder nach Hause unterwegs. 
Dabei sind sie schlechter sichtbar 
als bei Helligkeit – und das birgt 
Gefahren insbesondere zu Fuß oder 
auf dem Rad oder Roller. 

Künstliche Intelligenz  
im Betrieb
Welche Potenziale stecken für uns in der Künstli-
chen Intelligenz (KI)? Die Initiative „Neue Qualität 
der Arbeit“ (INQA) hat in den „INQA-Experimen-
tierräumen KI“ praktische Werkzeuge und Hand-
lungsanleitungen zu diesem Thema entwickelt. 

 �Weitere Informationen der INQA:  
www.inqa.de

NAPO: Gewalt am 
Arbeitsplatz
Gewalt am Arbeitsplatz gehört für viele Men-
schen zum beruflichen Alltag. Dieser Napo-
Film schärft das Bewusstsein dafür, wie wichtig 
es ist, Arbeitnehmende vor Gewalt zu schüt-
zen, indem die notwendigen technischen, or-
ganisatorischen und persönlichen Präventions-
maßnahmen ergriffen werden. 

 Zum NAPO-Film: www.tube.dguv.de

https://lmy.de/UZbgT
mailto:presse%40unfallkasse-nrw.de?subject=
https://www.inqa.de/DE/angebote/inqa-experimentierraeume/inqa-exp-ki-angebote.html
https://www.inqa.de/DE/angebote/inqa-experimentierraeume/inqa-exp-ki-angebote.html
https://www.tube.dguv.de/
https://www.tube.dguv.de/
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